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ErwGr

Erwägungsgrund 2 - Wahrung der Grundrechte

1 Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und
insbesondere ihr Recht auf Schutz personenbezogener Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit
oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt bleiben. 2 Diese Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt, zur Stärkung und zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des
Binnenmarkts sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen beitragen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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